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nichts neues oder besseres finden; mochte das fiir alle Lehrerbildungsanstalten
unseres Vaterlandes gelten. Als Abweichungen werden zu bezeichnen sein: das
Karten- und Wandtafelzeichnen, ferner fiir Klasse III 3 Stunden Unterricht in
der Ubungsschule unter Anleitung des Zeichenlehrers, sowie examinatorische
Aufgaben am Schlusse jedes Semesters oder am Abschlusse eines Unterrichtes.

Nachtrigliches
zur wilrttembergischen Landesschulausstellung von [890.

Es mag fiir die Lehrer an gewerblichen Fortbildungsschulen der Schweiz
vielleicht nicht unangenehm sein, vor unserer schweizerischen Ausstellung die
wichtigsten Bestimmungen kennen zu lernen, nach welchen das wiirttembergische
Preisgericht die wiirttembergischen Schulen zu beurteilen hatte.

Die Hauptbestimmungen lauten, soweit sie sich auf die Beurteilung der
ausgestellten Arbeiten und der Leistungen der einzelnen Schulen im ganzen
beziehen, folgendermassen :

»Der Beurteilung des Preisgerichtes unterliegen die simtlichen ausgestellten
pArbeiten der einzelnen Schiiler der Fortbildungs- und Frauenarbeitsschulen.

»Fiir die Beurteilung in jeder Gruppe ist die Gesamtleistung, wie solche
»in den simtlichen, in der Gruppe vorliegenden Arbeiten eines Schiilers sich
pdarstellt, massgebend.

pDer fiir die Beurteilung der einzelnen Schiiler anzulegende Masstab muss
pbei allen Schulen derselbe sein.

_ pNeben der Beurteilung der Arbeiten der einzelnen Schiiler soll auch noch
yneine Beurteilung der relativen Leistangen der einzelnen Schulen im ganzen
ystattfinden.

nBei dieser Beurteilung sollen nicht blos die Ziele, welche nach den aus-
ngestellten Arbeiten beim Unterricht erreicht worden sind, in Belracht kommen,
ySondern auch alle in den lokalen Verhdiltnissen gelegenen, fiir den Unterricht
pund seine FErfolge bedeutsamen Umstinde, insbesondere etwaige besondere
nSchwierigkeiten, welche der Erreichung weiter gesteckter Ziele entgegenstehen,
»in billige Erwdgung gezogen werden.”

Im einzelnen sind folgende Gesichtspunkte fiir die Beurteilung ins Auge
zu fassen:

1. Lésst die Ausstellung das Lehrziel im betreffenden Fache erkennen?
2. Ist dieses Lehrziel den besondern ortlichen Bediirfnissen angepasst?
3. Wird eine dem Lehrziel entsprechende Anzahl von Stunden auf den
Unterricht verwendet ?
4. Sind die Vorschriften der Regulative vom Januar 1885 eingehalten ?
Bei dieser Priifung ist insbesondere darauf zu achten, ob
@) bei dem Freihandzeichnen der Gebrauch von Lineal, Zirkel und
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Papierstreifen aufgegeben, das Zeichnen in Netzen vermieden, die
Verwendung von (ipsmodellen mehr als friither eingefiihrt und im
Anfang nicht zu viel Zeit auf das Schattieren verwendet sei;

b) bei dem Freihandzeichnen und technischen Zeichnen mehr als friiher
nach der Natur gezeichnet;

¢) Koloririibungen nicht zu unrichtiger Zeit und im Ubermass getrieben;

d) ungeeignete Lehrmittel vermieden worden sind.

5. Sind die Vorschriften fiir Beteiligung an der Ausstellung befolgt,
wonach Arbeiten, welche den Charakter von Schau- und Luxusstiicken
an sich tragen nicht eingesandt worden?

6. Ist die Unterrichtsmethode (Massen-, Gruppen- und Einzelunterricht)
den Verhdltnissen der Schule (insbesondere der Zahl der Schiiler) und
dem praktischem Bediirfnis angepasst? (Vorbildung der Schiiler,
korperliche und geistige Reife.)

7. Ist der Lehrgang in der Ausstellung erkennbar und ist derselbe den
lokalen Verhéltnissen angepasst?

8. Inwieweit wird das gesteckte Lehrziel wirklich erreicht und zwar von
den besten, den mittleren und den geringen Schiilern ?

9. Welche Vorschlige sind zur Verbesserung der Leistungen der Schule
etwa zu machen?

Das Preisgericht zerfdllt in vier Gruppen und zwar:

1. Fiir Freihandzeichnen.

2. Fiir das geometrische und technische Zeichnen.

3. Fiir Modelliren, Ciseliren und Graviren.

4. Fiir die Arbeiten der Frauenarbeitsschulen, einschliesslich des Zeichnens,
Malens ete.

Die Gruppenmitglieder bestellen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und
und einen Schriftfiihrer.

Jede Gruppe stellt ihre Antriige ganz unabhiingig von den in anderen
Gruppen ausgestellten Arbeiten eines Schiilers. Um aber eine moglichst gleich-
miissige Behandlung des Preisgerichtgeschiifts in den verschiedenen Gruppen
herbeizufiihren, treten die letzteren téiglich abends zur Besprechung gemeinsamer
Punkte zusammen.

Die durch Stimmenmehrheit zu fassenden Antriige sind von den Gruppen-
mitgliedern zu unterzeichnen und dem Preisgerichtsprisidenten zu iibergeben.

Diese Antréige werden den Visitatoren und den sonstigen hiezu einberufenen
Zeichenlehrern in geeigneter Weise zuginglich gemacht, damit sie etwaige
Bedenken gegen dieselben vorbringen konnen.

Soweit solche Anstinde nicht durch den personlichen Verkehr der Reklamanten
mit den Gruppen beseitigt werden kinnen, sind dieselben noch vor der Sitzung
des Preisgerichtes, schriftlich begriindet, dem Preisgerichtspriisidenten zu iibergeben.

Eine weitere miindliche Begriindung derselben in den Sitzungen des Preis-
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gerichtes ist gestattet.

Uber simtliche Antrige der Gruppen und die dagegen erhobenen Bedenken
entscheidet das Preisgericht endgiltig.

An der Bestimmung nehmen nur die Preisrichter teil. Im Falle der
Stimmengleichheit hat der Vorsitzende die Entscheidung.

,Diejenigen Mitglieder des Preisgerichtes, welche als Lehrer an einer der
auf der Ausstellung vertretenen Schulen wirken, kénnen an der Beurteilung der

Arbeiten ihrer Schule weder in den Gruppen, noch im Plenum teilnehmen:*
(Nach der Beilage zu No. 10 des Gewerbeblattes aus Wiirttemberg vom 9. Miirz 1890.)

Vorstandssitzung des Vereins von Lehrern an gewerbl. Fort-

bildungs- und Fachschulen.
(5. April 1890.)

Aus dem uns von dem Aktuar, Herrn Weber, giitigst mitgeteilten Protokoll-
auszuge heben wir folgende Punkte hervor, die von allgemeinem Interesse sind.

Fiir die nichste Hauptversammlung, welche auf alle Félle vor dem Lehrer-
feste stattfindet, wird als Thema aufgestellt: ,Die angewandien Grundformen
des gewerblichen Masszeichnens“ und dem Vorschlagenden (F. Graberg — Ziirich)
die Ausfithrung iiberlassen. In die Ausstellungskommission fiir die im Herbst
stattfindende Ausstellung der gewerblichen Fortbildungsschulen wurden vorge-
schlagen: die Herrn Prof. O. Hunziker und A. Weber.

Daseinzige, schweizerische Tabellenwerk von Ringger, Seminarlehrer Kiisnacht,
wird den gewerblichen Fortbildungsschulen zur Anschaffung empfohlen.

Fiir Eltern der Lehrlinge entnehmen wir dem , Volkswohl einige niitzliche
Ratschlige. Der Berufswahl sollte &rztliche Untersuchung vorausgehen, um
festzustellen, ob der Organismus des Knaben den Anstrengungen des Berufcs
gewachsen sei. Insbesondere wird gewarnt vor dem ,zu hoch hinaus wollen.*
pJeder tiichtig betriebene Beruf verschafft seinem Mann Achtung und Brot. In
schlichter Wirksamkeit bringen heller Kopf und sicherc Hand weit eher etwas
vor sich, als in den hoheren Berufsarten, wo der Wettbewerb guter Krifte
tiglich steigt.“

Fir die erste Lehrzeit wihle man einen kleinen Meister, der mit freund-
lichem Ernst seine Lehrlinge an Ordnung, Piinktlichkeit und ausdauernde An-
strengung ihrer Kriifte gewthnt, ihnen im Anfang Zeit lisst, sich in richtige
Handhabung der Werkzeuge hineinzufinden, seine Anforderungen an die Leistungs-
fihigkeit und Gewandtheit des Lehrlings im richtigen Verbiltnis steigert, mit
belehrenden und aufmunternden Worten die Schwierigkeiten wie die Vorteile
des Berufes beleuchtet.



	Nachträgliches zur württembergischen Landesschulausstellung von 1890

